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zu verweisenL, die ich Ihnen zum Teil bereits in Kopie übermittelt hatte. Seit jenen 
Briefen ist am 23. Juni von Österreich das Transfermoratorium erlassen worden, 
das sowohl die Zinsen der kurzfristigen Kredite wie auch den gesamten Zins- und 
Amortisationsdienst der langfristigen Anleihen beschlägt. Während der Anlei- 
hensverhandlungen war im besonderen Masse als Zweck der Hingabe des neuen 
Geldes die Möglichkeit der Fortführung dieses Zinsendienstes bezeichnet worden. 
Nachdem derselbe nun eingestellt ist und so unter anderm auch die Zinsen für die 
Kredite der Notenbanken von der Österreichischen Nationalbank nicht mehr 
überwiesen werden, wird sich die Frage erheben, ob die neue Anleihe von ca. 300 
Millionen Schilling das Transfermoratorium zu beheben vermag. Es entzieht sich 
meiner Kenntnis, ob dies möglich oder auch nur beabsichtigt ist. Ich weiss nicht, 
welche ändern Zahlungen mit diesen ca. 300 Millionen Schilling, ausser der Rück
zahlung des Kredites der Bank von England und jenes der Internationalen Bank 
mit den übrigen Notenbanken, bewerkstelligt werden sollen.

Wenn ich auch gerne den letzten Nachrichten, dass die Lage Österreichs allge
mein gesprochen eine gewisse Besserung erfahren habe, vollen Glauben schenken 
will, so kann ich doch, angesichts der Ihnen unterbreiteten Zahlen, von der schon 
in meinen Briefen an Herrn Bundesrat Musy vom Juni ausgesprochenen Ansicht 
nicht abkommen. Ich halte dafür, dass auch heute noch die Beteiligung der 
Schweiz an der österreichischen Anleihe vom wirtschaftlich-finanziellen Stand
punkte aus nicht zweckmässig ist und dass ihre Rechtfertigung in allgemeinen 
staatspolitischen Gründen gefunden werden muss.

1. Non retrouvé.
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Le Chef du Département de l ’Economie publique, E.Schulthess, 
au Chef du Département politique, G.Motta

L  Bern, 27. Oktober 1932

Beteiligung an der österreichischen Anleihe

Wie Sie wissen, haben wir schon wiederholt gewisse Bedenken über die Beteili
gung der Schweiz an der österreichischen Anleihe geäussert1. Wir wollen in die
sem Schreiben darauf nicht zurückkommen. Dagegen sind wir verpflichtet, Sie 
auf folgendes aufmerksam zu machen:

1. Im Aufträge des Bundesrates haben wir die österreichische Regierung einge
laden, dafür besorgt zu sein, dass das Haager Übereinkommen über den Muster
schutz 2 endlich ratifiziert werde. Diese Ratifikation ist von höchster Bedeutung,

1. C f n °  172.
2. Arrangement du 6 novembre 1925 concernant le dépôt des dessins ou modèles industriels.
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da die Vorarlberger Sticker die sanktgallischen Muster kopieren. Wir haben sie 
sodann weiter eingeladen, in Verhandlungen über ein Stichpreisabkommen und 
über die Arbeitsdauer in der Stickerei einzutreten, und sie endlich gebeten, es 
möchte das im schweizerisch-österreichischen Handelsvertrag vom 6. Januar 
1926 festgesetzte Vorarlberger Schnittwarenkontingent3 ausser Kraft gesetzt 
werden.

2. Inzwischen traten dann die Ereignisse im Rheintal ein, die Sie kennen4. Die 
Beilegung des Konfliktes wurde dadurch ermöglicht, dass über die erwähnten 
Punkte Verhandlungen mit Österreich in Aussicht gestellt wurden. Unter dieser 
Bedingung verzichteten die Exporteure für einmal auf die Ausübung des Vered
lungsverkehrs.

3 . Wir haben uns sofort mit Herrn Schüller5 in Verbindung gesetzt, und dieser 
hat zu offiziösen Verhandlungen Hand geboten, die zwischen Regierungsrat 
Dr.Karrer von der Vorarlberger Handelskammer und Nationalrat Pfister6 für die 
Schweiz geführt werden sollen. Wir entnehmen einem Bericht des Herrn Natio
nalrats Pfister, dass sich beide Unterhändler auf folgendes Procedere geeinigt 
haben:

a) Aus der Gruppe der Exporteure und der Lohnsticker werden beidseitig je 
zwei Fachexperten bestellt und diesen gleichzeitig noch schweizerischerseits als 
neutraler Experte Herr Epper von der Stickerei-Treuhand-Genossenschaft und im 
Vorarlberg Herr Hämmerle, Chef der Stickereikontrolle in Vorarlberg, beigege
ben.

b) Eine erste Sitzung der beiden Delegationen ist auf nächsten Samstag, den 
29. Oktober, in St. Gallen angesetzt.

c) Als erster Verhandlungspunkt wird der Musterschutz in Angriff genommen, 
wobei ich Herrn Dr. Karrer bereits erklärte, dass es sich nach unserer schweizeri
schen Auffassung hier ausdrücklich um den Beitritt der österreichischen Regie
rung zum Haager Abkommen betr. internationalen Musterschutz handle.

d) Als zweites Verhandlungsthema ist dann auf Grund der bereits durch die 
beiden sub. a) aufgeführten neutralen Fachexperten geleisteten gründlichen Vorar
beiten die Regelung der Stichpreisfrage in Aussicht genommen.

e) Die Regelung einheitlicher Arbeitszeit der beiden Stickereigebiete stellen wir

3 . Cf. D D S  vol. 9, n° 136.
4. Su r la crise qui sévit dans l ’industrie suisse de la broderie et notam m ent sur la concurrence du 
Vorarlberg, cf. M essage du Conseil fé d é ra l concernant une aide aux brodeurs-façonniers sur 
m achine à navette, du 3 novembre 1932 (FF, 1932, II, p p . 7 3 2 -7 5 1 ). Par a rrê té  du 23 décem bre 
1932, la Confédération m et à disposition de la C aisse de crise des brodeurs-façonniers suisses 
sur m achine à navette e t de la Société coopérative fidu c ia ire  de la broderie des subventions pou r  
un to ta l de 2,5 m illions de fra n cs (R O ,1932, vol. 48, pp . 85 6 -8 5 8 ).

L e 7 octobre, les brodeurs du R heintal occupent les pon ts qui relient le Vorarlberg à la Suisse 
à Au, W ittnau, D iepoldsau, Kriefern et M ontligen. Ils se  retirent l ’après-m idi, sur la prom esse  
des au torités sain t-galloises d ’intervenir auprès du C h ef du D épartem ent fé d é ra l de l ’Econom ie  
publique pou r que la Suisse fe rm e  la fron tière  pendan t une semaine.
5 . R. Schüller, C h ef de section à l ’Office du Chancelier fé d é ra l autrichien.
6. B. Pfister, Conseiller national de Saint-G all.
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in gegenseitigem Einvernehmen, im Hinblick auf den gegenwärtigen sehr schlech
ten Beschäftigungsgrad auf beiden Seiten des Rheines, noch etwas in den H inter
grund.

4 . W ir brauchen nicht d arau f hinzuweisen, welche W ichtigkeit im Stickereige
biet diesen Verhandlungen beigemessen wird und mit welcher fieberhaften A uf
m erksam keit diese verfolgt werden. M an hat es in St. Gallen von A nfang an als 
selbstverständlich betrachtet, dass die Schweiz einen Beschluss über die Beteili
gung am österreichischen Anleihen nicht fasse, bevor ein befriedigendes A bkom 
men über M usterschutz, Stichpreis und A rbeitszeit erreicht sei. Diese A nsicht 
wird in einem Schreiben, das der Regierungsrat von St. Gallen an den Bundesrat 
richtete, und in einem solchen des K aufm ännischen D irektorium s an unser 
D epartem ent noch besonders unterstrichen. W ir legen Kopien der beiden E inga
ben b e i7. Schliesslich verweisen wir auch noch darauf, dass der Vorort des 
Schweizerischen Handels- und Industrievereins bereits am 2. September an den 
C hef des Finanzdepartem ents ein Schreiben gerichtet hat, in dem eine Reihe w irt
schaftlicher Bedingungen angeregt w erden8.

5 . So wie die Dinge heute stehen, erscheint es uns, abgesehen von allen ändern 
Einwendungen, als absolut ausgeschlossen, dass der Bundesrat eine Teilnahme an 
der österreichischen Anleihe, wenn dies auch unter Ratifikationsvorbehalt durch 
die Bundesversam m lung geschieht, beschliessen könnte, ohne dass zuvor ein be
friedigendes A bkom m en über M usterschutz, Stichpreis, A rbeitsdauer usw. mit 
Österreich zustande gekommen ist. W ir gäben dam it einen T rum pf aus der H and, 
und in der ganzen Ostschweiz würde m an einen Beteiligungsbeschluss direkt als 
einen Schuss in den Rücken der Stickerei betrachten; das parlam entarische 
Schicksal der Vorlage wäre sowieso besiegelt. W ir überschätzen die Bedeutung 
unseres Beteiligungsbeschlusses für die schwebenden Verhandlungen nicht, halten 
aber dafür, dass ihm immerhin eine erhebliche Bedeutung zukom m t und dass 
demgemäss eine Verschiebung bis nach den Verhandlungen mit Ö sterreich sich 
aufdrängt.

W ir sind genötigt, in der morgigen Bundesratssitzung diesen A ntrag zu stellen, 
und wollten nicht verfehlen, Ihnen dies schon vorher mitzuteilen.

7 , Non reproduit.
8 . Non retrouvé.

dodis.ch/45744dodis.ch/45744

http://dodis.ch/45744

	Bd10_00000549
	Bd10_00000550
	Bd10_00000551

